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Was bleibt nach 5 Tagen?
Ehrenamt – ist und bleibt die wich-
tigste Säule unserer Gesellschaft; 
Unfriede – herrschte im Festival zu 
keiner Zeit in unserer Stadt;
Regionalität ist die Stärke dessen, 
was uns so unverwechselbar reich 
und kulturvoll macht;
Orginale – nicht nur dort erleben, 
wo sie zu Hause, sondern auf einem 
Marktplatz der Kultur;
Pilgern – dorthin, wo Wege sich 
kreuzen, um die schönsten Plätze und 
Städte zu entdecken;
Engagieren – kann man lernen und 
plötzlich ganz neue Seiten an sich 
entdecken, weil Helferinnen und Hel-
fer erkennbar sind;
Abenteuer pur – weil man nie genau 
weiß, was vor, im und nach dem Fes- 
tival auf den Veranstalter zukommt;
Dankbarkeit empfinden –, weil Hand 
in Hand, still und laut gewirkt und 
selbst das Wetter mitspielte und  
Europa – so zu erleben, wie Europa 
sein muss und zwar als eine nach-
haltige Gemeinschaft von Menschen, 
Regionen und Nationen, die im Frie-
den miteinander verbunden sind, wo 
einer vom anderen lernt und, wo das 
Herz den Rhythmus des Lebens und 
Liebens bestimmt. Unser „Zusam-
mensein unterm Friedenstein“ an-
lässlich der 58. EUROPEADE 2023 in 
Gotha hat gezeigt – die Gothaerinnen 
und Gothaer sind etwas ganz Beson-
deres. Dafür ein herzliches Danke-
schön sagt 
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Immer donnerstags lockt
„Musik an der GOTHAsür“
Sommer-Open-Air-Reihe lädt ein
Während der Thüringer Sommerferien 2023 
lädt die Sommer-Open-Air-Reihe „Musik an der  
GOTHAsür“ zum Verweilen in Gothas Innenstadt 
ein. Jeden Donnerstag gibt es für die Besucher 
am Mittelpunkt der GOTHAsür – dem Oberen 
Hauptmarkt – entspannten Musikgenuss nach 
einem langen Arbeitstag oder aufregenden Aus-
flügen in der Sonne. Von 18:00 bis 20:00 Uhr öff-
nen die ansässigen Gastronomen und die beque-
men GOTHAsür-Liegestühle stehen bereit.
Den Auftakt geben Banana Jam am 20. Juli 2023 
mit Live-Musik vom Feinsten. Koby, Jan, Sunny, 
Max und Rasmus liefern eine gekonnte Mischung 
aus Indie, Pop, Rock und Funk, aus eigenen und 
gecoverten Songs, und passen mit ihrem Stil ein-
fach bestens an die GOTHAsür. Weitere Künstle-
rInnen bei der „Musik an der GOTHAsür“ sind am 
27.07.2023 Drum‘n‘Guitar (Pop); am 03.08.2023 
Andreas Schirneck (Folkrock); am 10.08.2023 Sero 
(Ostrock/Deutschrock); am 17.08.2023 Groovetop 

(Lounge Musik); am 24.08.2023 Eberhard Bieber 
(Rock/Blues). Für die Veranstaltungen werden 
keine Eintrittsgelder erhoben. Gemeinsam mit 
den Gastronomen freut sich die veranstaltende 
KulTourStadt Gotha auf die lauen Sommerabende 
auf dem Oberen Hauptmarkt der Residenzstadt.
Noch bis zum 1. September 2023 hat zudem der 
GOTHAsür-Pop-up-Store am Hauptmarkt 36 ge-
öffnet. Passend zur Sommerkampagne „GOTHA-
sür – Urlaub vor der Haustür“ finden sich hier 
unter anderem Sommer-Accessoires, Getränke, 
Strandutensilien und T-Shirts mit der beliebten 
Logomarke.

Die Öffnungszeiten des GOTHAsür-Pop-Up-Store 
sind Montag bis Freitag von 12:00 bis 18:00 Uhr 
sowie Samstag von 10:00 bis 16:00 Uhr. An den 
Donnerstagen zur „Musik an der GOTHAsür“ hat 
der Store parallel zu den Konzerten bis 20:00 Uhr 
geöffnet.

©
 K

ul
To

ur
St

ad
t G

ot
ha



Heiko König (Betriebsratsvorsitzen-
der),  Stefanie Muth (Ausbildungslei-
terin) und Detlef Mölter (Geschä� s-
führer der Stadtwerke Gotha NETZ 
GmbH) begrüßen die neuen Auszu-
bildenden. Luca Nils Wetterhahn 
startet seine Ausbildung zum IT-
Systemelektroniker, Erik Wotan 
Launer zum Elektroniker für 
Betriebstechnik und Pascal Vogel 
zum Industriekaufmann (Bild, von 
links). Mit ihnen wird das Team der 
aktuell sechs Stadtwerke-Azubis 

Was empfehlen Sie Energiekunden jetzt?
Den Wechsel aus der Grundversorgung in den 
Sonder tarif meinGOTHA: So spart ein Drei-
personenhaushalt im Jahr bei Strom etwa 
370 Euro und beim Gas rund 750 Euro.*

Von welchen Vorteilen profitieren Stadt-
werke-Kunden noch? 
Sie sind vor großen Preisschwankungen 
geschützt. Die Stadtwerke Gotha bieten 
moderate und stabile Preise. Discounter 

locken mit Billigangeboten, erhöhen jedoch 
oft die Preise oder kündigen die Verträge 
wieder, wenn sie sich verzockt haben.

Und wenn ich doch einmal einen Vertrag mit 
einem dubiosen Anbieter abschließe?
Geben Sie Ihre sensiblen Kundendaten nicht 
an der Haustür oder am Telefon  heraus. 
Wenn Sie betroffen sind, melden Sie sich 
schnell bei uns! Wir helfen gerne weiter.
* in den Tarifen strom23d plus und gas23c plus

Drei weitere Azubis 
starten durch

JETZT ZU meinGOTHA WECHSELN!

www.stadtwerke-gotha.de

Am 1. August beginnen sie ihre Ausbildung bei der 
Stadtwerke Gotha NETZ GmbH. 

Informationen von Ihrem regionalen Energieversorger | Juli 2023

Michael Katzenberger verrät als Vertriebsmitarbeiter der Stadtwerke 
Gotha, warum jetzt eine gute Zeit für einen neuen Tarif ist.

der Sommer ist 
da – und bleibt 
hoffentlich ein 
wenig. Für mich 
hat diese Zeit 
immer das Ver-
sprechen von 
etwas Unbe-
schwertem: Sommerferien, abends  
lange draußen sitzen, vielleicht eine 
Urlaubsreise machen, Eis essen … 
Genießen wir die schönen und hei-
teren Momente in unserer Stadt, 
die in der Sommerzeit mit der 
EUROPEADE, der GOTHAsür und 
dem Schloss Friedenstein Open Air 
 Festival einiges zu bieten hat. Die 
Stadtwerke Gotha unterstützen als 
regionales Unternehmen viele die-
ser Veranstaltungen. Noch ein 
Grund mehr, unser Kunde zu sein 
oder zu werden!

Einen entspannten Sommer 
wünscht Ihr

Dirk Gabriel
Geschäftsführer der 
Stadtwerke Gotha GmbH

weiter verstärkt. Nach erfolgreichem 
Abschluss ihrer drei- bzw. dreiein-
halbjährigen Ausbildung haben die 
Azubis gute Chancen, übernommen 
zu werden. 

Schon jetzt für 2024 bewerben!
Wer die Herausforderungen von 
morgen meistern und die Energie-
wende vorantreiben möchte, kann 
sich bis zum 31. Januar 2024 bewer-
ben. Alle Infos:
www.stadtwerke-gotha-netz.de

Stadtwerke für Sie
Liebe Stadtwerke-
Kundinnen und 
Kunden,

Ich bin für Sie da!
E-Mail: michael.katzenberger
@stadtwerke-gotha.de
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Bekanntmachung 
der Beschlüsse
aus der Sitzung des Hauptausschusses 
der Stadt Gotha vom 19.06.2023
Wir möchten darauf hinweisen, dass die in den Beschlüssen aufgeführten 
Anlagen, sofern sie nachfolgend nicht mit veröffentlicht sind, während 
der üblichen Sprechzeiten der Stadtverwaltung im jeweiligen Fachamt 
oder unter https://www.gotha.de/ratsinfo eingesehen werden können.

 HA 274/23  Erwerb eines Schmalspurfahrzeuges für das Gartenamt; 
Lieferung (UVgO-ÖA-10/23/041)
Der Hauptausschuss des Stadtrates der Stadt Gotha beschließt, den  
Zuschlag für die o. g. Beschaffung an die Firma Weimer GmbH, Orts-
str. 47, 99887 Georgenthal mit einer Auftragssumme von 127.000,00 € 
(inkl. MwSt.) zu erteilen. 

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

 HA 275/23  Amtsblatt der Stadt Gotha „Rathaus-Kurier“; Satz, Druck 
und Verteilung (UVgO-ÖA-02/23/043)
Der Hauptausschuss des Stadtrates der Stadt Gotha beschließt, den  
Zuschlag für die o.g.  Leistung an die Firma Druckmedienzentrum Gotha 
Betriebs GmbH, Cyrusstr. 18, 99867 Gotha zu erteilen. 

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

 HA 276/23  Denkmalgerechte Instandsetzung des Hauptmarktes in Gotha,  
Los 3 – Elektrotechnische Anlagen (VOB-OV-66/21/031), Nachtrag 4
Der Hauptausschuss des Stadtrates der Stadt Gotha beschließt, den 
4. Nachtrag der Maßnahme „Denkmalgerechte Instandsetzung des 
Hauptmarktes in Gotha Los 3 – Elektrotechnische Anlagen“ an die Firma 
Vieselbacher Elektroservice GmbH, An der Trift 65, 99448 Nauendorf mit 
einer geprüften Gesamtnachtragssumme in Höhe von 26.775,00 € (inkl. 
19 % MwSt.) zu erteilen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

 HA 277/23  Umsetzung DigitalPakt Schule – Andreas-Reyher-Schule; 
Los 1 - Bauleistungen (VOB-ÖA-60/23/065)
Der Hauptausschuss des Stadtrates der Stadt Gotha beschließt:
den Auftrag zu o. g. Ausschreibung an die Firma Brüggemann GmbH,  
Cyrusstr. 23, 99867 Gotha mit einer geprüften Angebotssumme in Höhe 
von 268.400,69 € (inkl. 19 % USt.) zu erteilen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

 HA 278/23  Umsetzung DigitalPakt Schule – Hansenschule; Bauleis-
tungen (VOB-ÖA-60/23/064)
Der Hauptausschuss des Stadtrates der Stadt Gotha beschließt:
den Auftrag zu o. g. Ausschreibung an die Firma Elektrotechnik Radke, 
Harjesstraße 23, 99867 Gotha mit einer geprüften Angebotssumme in 
Höhe von 193.585,50 € (inkl. 19 % USt.) zu erteilen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Gotha, den 20.06.2023
gez. Kreuch / Oberbürgermeister

Bekanntmachung 
der Beschlüsse
aus der Sitzung des Stadtrates 
der Stadt Gotha vom 22.06.2023
Wir möchten darauf hinweisen, dass die in den Beschlüssen aufgeführten 
Anlagen, sofern sie nachfolgend nicht mit veröffentlicht sind, während 
der üblichen Sprechzeiten der Stadtverwaltung im jeweiligen Fachamt 
oder unter https://www.gotha.de/ratsinfo eingesehen werden können.

 A 434/23  Neubesetzung Sozial-, Sport- und Kulturausschuss - Frak-
tion SPD/FDP
Der Stadtrat der Stadt Gotha beschließt: 
Herr Daniel Reinhardt scheidet zum 30.06.2023 aus dem Sozial-, Sport- 
und Kulturausschuss aus. 
Herr Martin Steinbrück wird zum 01.07.2023 Mitglied im Sozial-, Sport- 
und Kulturausschuss.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

 A 377/22  Gotha macht sich fit – Fraktion B‘90/ Die Grünen
Der Stadtrat der Stadt Gotha beschließt:
Die Stadtverwaltung wird gebeten, im Rahmen der kommenden Über-
arbeitung des Sportstättenleitplanes der Stadt Gotha, das Projekt eines 
„Outdoor-Fitness-Parks“ mit in den Leitplan aufzunehmen. 

Abstimmungsergebnis: geändert beschlossen

 A 436/23  Berufung einer/s Fahrradbeauftragten – Fraktion B‘90/ 
Die Grünen
Die Stadtverwaltung Gotha benennt eine/n Fahrradbeauftragte/n, die/
der vom Stadtbaumt aus dezernatsübergreifend alle Aspekte des Rad-
verkehrs bündelt. Dazu gehört unter anderem die Koordinierung der Ar-
beit der planenden und bauenden Ämter. Außerdem vertritt er/sie die 
Interessen der Stadtverwaltung Gotha in wichtigen Gremien und steht 
kontinuierlich im Dialog mit Radverkehrsverbänden. 

Die Arbeit des/der Beauftragen hat folgende Zielstellung: 
–  Fahrradfreundliche Verkehrsregelung im Sinne der Verkehrssicherheit 

für Radfahrer*innen in Zusammenarbeit mit der Abteilung Straßen-
verkehr

–  Begleitung von Baumaßnahmen
–  Zertifizierungsverfahren sowie städtebaulichen Fortschreibungen im 

Hinblick auf den Radverkehr – Qualitätssicherung der vorhandenen 
Radinfrastruktur

–  Ansprechpartner*in für Bürgeranfragen zum Themenbereich Radver-
kehr

–  Zusammenarbeit mit der Ortsgruppe des ADFC Gotha
–  bei Bedarf Teilnahme an Sitzungen des Stadtrates der Stadt Gotha so-

wie Mitwirkung in weiteren Gremien wie in Fachausschüssen, Ortsteil-
ratssitzungen usw.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich abgelehnt

 A 437/23  Satzung der Stadt Gotha über die Erhebung einer Verpa-
ckungssteuer (Verpackungssteuersatzung) – Fraktion B‘90/Die Grünen

Abstimmungsergebnis: in Ausschuss verwiesen

 A 435/23  Vollzug der Thüringer Kommunalordnung – Ausschusssit-
zungen öffentlich machen – Bernd Fundheller

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich abgelehnt

 B 431/23  Neubesetzung der Ausschüsse
Der Stadtrat der Stadt Gotha beschließt:
aufgrund der Auflösung der Fraktion DIE LINKE im Gothaer Stadtrat fol-
gende Neubesetzung in den Ausschüssen des Stadtrates:

Hauptausschuss
Mitglieder: Vertreter:
1. Jens Fiedler Klaus-Dietrich von Bülow
2. Stephan Steinbrück Christine Beck

Stadtplanungs-, Bau und Umweltausschuss:
Mitglieder: Vertreter:
1. Christine Beck Sylvia Eggert
2. Klaus-Dietrich von Bülow Jens Fiedler

Sozial-, Sport und Kulturausschuss:
Mitglieder: Vertreter:
1. Stephan Steinbrück Heike Ritter
2. Jens Fiedler Klaus-Dietrich von Bülow
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Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss:
Mitglieder: Vertreter:
1. Heike Ritter Stephan Steinbrück
2. Sylvia Eggert Christine Beck

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich beschlossen

 B 432/23  Neubesetzung Ausschüsse – sachkundige Bürger
Der Stadtrat der Stadt Gotha beschließt:
Aufgrund der Auflösung der Fraktion DIE LINKE im Gothaer Stadtrat  
folgende Neubesetzung der sachkundigen Bürger in den Ausschüssen 
des Stadtrates:
Stadtplanungs-, Bau- und Umweltausschuss: André Pfeifer

Sozial-, Sport- und Kulturausschuss: Christiane Kullmann

Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss: Torsten Klöppel.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich beschlossen

 B 433/23  Änderung der Besetzung von Aufsichtsräten und der Ver-
bandsversammlung Volkspark-Stadion Gotha
Der Stadtrat der Stadt Gotha beschließt:
Folgende Mandate werden mit Wirkung zum 01.07.2023 geändert.
Bei der Kommunale Beteiligungen Gotha GmbH scheidet Frau Vera Fitzke 
aus. Nachfolger wird Herr Marcel Andreß.
Bei der Stadtwerke Gotha GmbH scheidet Herr Bernd Fundheller aus. 
Nachfolger wird Herr Albrecht Loth.
Bei der Städtische Heime Gotha gGmbH scheidet Frau Juliane Pürstinger 
aus. Nachfolger wird Herr Swen Hübner.
Bei der KulTourStadt Gotha GmbH scheidet Frau Vera Fitzke aus. Nach-
folger wird Herr Michael Seidel.
Bei der Verbandsversammlung Volkspark-Stadion Gotha scheidet Herr 
Enrico Stiller aus. Nachfolger wird Herr Swen Hübner.

Abstimmungsergebnis: geändert beschlossen

 B 420/23  Jahresrechnung 2022
Der Stadtrat der Stadt Gotha beschließt:
Für die Jahresrechnung 2022 wird entsprechend § 82 ThürKO die örtliche 
Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises beantragt. 

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

 B 417/23  Außerplanmäßige Ausgaben für die HHST 63000.95070 - 
„Kreisverkehr am Platz der deutschen Einheit“
Der Stadtrat der Stadt Gotha beschließt:
1.  Es werden außerplanmäßige Ausgaben für die Haushaltsstelle 

63000.95070 – „Kreisverkehr am Platz der deutschen Einheit“ in Höhe 
von 150.000,00 € genehmigt.

2.  Die Deckung erfolgt aus der Haushaltsstelle 63000.95400 – „Inselsberg- 
straße“ mit 120.000,00 € und aus der Haushaltsstelle 63000.34740 – 
„Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen“ mit 30.000,00 €.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich beschlossen

 B 418/23  Investitionsbeschluss „provisorischer Kreisverkehr am Platz 
der deutschen Einheit“
Der Stadtrat der Stadt Gotha beschließt:
Die Baumaßnahme „provisorischer Kreisverkehr am Platz der deutschen 
Einheit“ wird nach der in Anlage 1 und 2 beiliegenden Planung ausgeführt.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich beschlossen

 B 416/23  Investitionsbeschluss „Neubau eines Radweges von der 
Ohrdrufer Straße 1 bis zum Töpfleber Weg 4a im Rahmen der Thürin-
ger Städtekette, 1. und 2. Bauabschnitt“
Der Stadtrat der Stadt Gotha beschließt:
Die Baumaßnahme „Neubau eines Radweges von der Ohrdrufer Straße 1 
bis zum Töpfleber Weg 4a im Rahmen der Thüringer Städtekette, 1. und 
2. Bauabschnitt“ wird nach beiliegender Entwurfs- und Genehmigungs-
planung, Anlage 1 bis 6, ausgeführt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

 B 422/23  Investitionsbeschluss für den Umbau der Verwaltungsau-
ßenstelle in Gotha-Uelleben zum Feuerwehrgerätehaus und Ortsteil-
rat-Zentrum
Der Stadtrat der Stadt Gotha beschließt:
Die Verwaltungsaußenstelle im Ortsteil Uelleben wird zum neuen Feuer-
wehrgerätehaus und Ortsteilrat-Zentrum umgebaut.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

 B 424/23  Beschluss über die Abwägung der öffentlichen und privaten 
Belange zum Bebauungsplan Nr. 89 b „Gartenstraße/Moßlerstraße“
Der Stadtrat der Stadt Gotha beschließt:
Die während der Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange und der öffentlichen Auslegung des Entwurfs 
des Bebauungsplanes Nr. 89 b „Gartenstraße/Moßlerstraße“ vorgebrach-
ten Stellungnahmen hat der Stadtrat geprüft und in die Abwägung ein-
gestellt.

01 Dem Abwägungsvorschlag wird gefolgt.
 Abstimmungsergebnis:
 Gesetzliche Zahl der Gremiumsmitglieder: 37
 Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder: 27
 Ja-Stimmen: 20
 Nein-Stimmen: 3
 Enthaltungen: 4
  Von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen 

nach § 38 ThürKO: 0

02  Die Änderungen oder Ergänzungen sind in das Satzungsexemplar 
einzuarbeiten.

03  Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und die  
Öffentlichkeit sind über das Ergebnis der Abwägung zu informieren.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich beschlossen

 B 358/22  Satzungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan „Lagerfläche ENERCON“
Der Stadtrat der Stadt Gotha beschließt:

01  Der Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
„Lagerfläche ENERCON“ wird gebilligt.

02  Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Lagerfläche ENERCON“ wird 
gem. § 10 Abs.1 BauGB in der Fassung November 2022 als Satzung be-
schlossen.

03 Die Begründung in der Fassung November 2022 wird gebilligt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

 B 425/23  Beschluss über die Abwägung der Belange aus der frühzei-
tigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung zur 9. Änderung des 
Flächennutzungsplanes für den Bereich „Sondergebiet erneuerbare 
Energien Gleichenstraße“
Der Stadtrat der Stadt Gotha beschließt:
Die während der frühzeitigen Beteiligung der berührten Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange und der öffentlichen Auslegung des 
Entwurfs der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich 
„Sondergebiet erneuerbare Energien Gleichenstraße“ vorgebrachten Stel-
lungnahmen hat der Stadtrat geprüft und in die Abwägung eingestellt.

01 Dem Abwägungsvorschlag wird gefolgt.
 Abstimmungsergebnis:
 Gesetzliche Zahl der Gremiumsmitglieder: 37
 Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder: 27
 Ja-Stimmen: 24
 Nein-Stimmen: 2
 Enthaltungen: 1
  Von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen 

nach § 38 ThürKO: 0
02  Die Änderungen oder Ergänzungen sind in das Auslegungsexemplar 

einzuarbeiten.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich beschlossen
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 B 426/23  Billigung und öffentliche Auslegung des Entwurfs der 9. Än-
derung des Flächennutzungsplanes für den Bereich „Sondergebiet  
erneuerbare Energien Gleichenstraße“
Der Stadtrat der Stadt Gotha beschließt:

01  Der Entwurf der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes für den 
Bereich „Sondergebiet erneuerbare Energien Gleichenstraße“ wird 
in der Fassung Mai 2023 gebilligt und die öffentliche Auslegung be-
schlossen.

02  Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die 
Nachbargemeinden werden gleichzeitig beteiligt und von der öffent-
lichen Auslegung benachrichtigt.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich beschlossen

 B 427/23  Beschluss über die Abwägung der Belange aus der frühzei-
tigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung zum Bebauungsplan 
Nr. 33 „Sondergebiet eneuerbare Energien Gleichenstraße“
Der Stadtrat der Stadt Gotha beschließt:
Die während der frühzeitigen Beteiligung der berührten Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange und der öffentlichen Auslegung 
des Vorentwurfes zum Bebauungsplan Nr. 33 „Sondergebiet erneuerbare 
Energien Gleichenstraße“ vorgebrachten Stellungnahmen hat der Stadt-
rat geprüft und in die Abwägung eingestellt.

01 Dem Abwägungsvorschlag wird gefolgt.
 Abstimmungsergebnis:
 Gesetzliche Zahl der Gremiumsmitglieder: 37
 Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder: 27
 Ja-Stimmen: 24
 Nein-Stimmen: 2
 Enthaltungen: 1
  Von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen 

nach § 38 ThürKO: 0

02  Die Änderungen oder Ergänzungen sind in das Auslegungsexemplar 
einzuarbeiten.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich beschlossen

 B 428/23  Billigung und öffentliche Auslegung des Entwurfs des Be-
bauungsplanes Nr. 33 „Sondergebiet erneuerbare Energien Gleichen-
straße“
Der Stadtrat der Stadt Gotha beschließt:

01  Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr.33 „Sondergebiet erneuerbare 
Energien Gleichenstraße“ wird in der Fassung Mai 2023 gebilligt und 
die öffentliche Auslegung beschlossen.

02  Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die 
Nachbargemeinden werden gleichzeitig beteiligt und von der öffent-
lichen Auslegung benachrichtigt.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich beschlossen

 B 414/23  Mitgliedschaft im Thüringer Verband der Jagdgenossen-
schaften und Eigenjagdbezirkinhaber e.V. (TVJE)
Der Stadtrat der Stadt Gotha beschließt:
Die Stadt Gotha tritt als Mitglied in den Thüringer Verband der Jagdge-
nossenschaften und Eigenjagdbezirkinhaber e.V. (TVJE) ein. 
Sie wird hierbei vertreten durch die Sachbearbeiterin Grünflächenun-
terhaltung, Frau Silke Sauerbier. Bei Abwesenheit erfolgt die Vertretung 
durch die Amtsleiterin des Gartenamtes, Frau Heß.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

 B 421/23  Beschluss über den Nichtbeitritt zu einem Rechtsstreit vor 
dem Landgericht Erfurt (Az. 3 O 1576/20) wegen Kartellschadenersatz 
(gemeinsame Holzvermarktung)
Der Stadtrat der Stadt Gotha beschließt:
Die Stadt Gotha tritt dem Verfahren vor dem Landgericht Erfurt (Az. 3 O 
1576/20) zwischen der ASG 5 Ausgleichsgesellschaft für die Sägeindustrie 

Thüringen GmbH und dem Freistaat Thüringen wegen Kartellschadener-
satz nicht bei.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

 B 419/23  Errichtung einer Plastik als Schenkung des Lazarusordens in 
Gotha
Der Stadtrat der Stadt Gotha beschließt:
Der Errichtung einer Plastik als Schenkung des Lazarusordens in Gotha 
wird zugestimmt. 

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich beschlossen

 B 429/23  Verlängerung der Amtszeit der Schiedsperson für den 
Schiedsbezirk 1 der Stadt Gotha bis zum 13.07.2027
Der Stadtrat der Stadt Gotha beschließt:
Frau Marita Jungk, wird für den Schiedsbezirk 1 der Stadt Gotha als Schieds-
person für die Amtsperiode bis 13.07.2027 ohne Neuwahlen wiederbestellt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

 B 438/23  Beschluss über die Verschmelzung der Heimservice Gotha 
GmbH auf die Städtische Heime Gotha gGmbH
Der Stadtrat der Stadt Gotha beschließt:
1.  Der Stadtrat stimmt der Verschmelzung gem. §§ 1 Abs. 1 Nr. 1, 2 Nr. 1 

Umwandlungsgesetz der Heimservice Gotha GmbH auf die Städ-
tische Heime Gotha gGmbH mit Wirkung zum 1. Januar 2023 zu. Zu 
diesem Zweck überträgt die Heimservice Gotha GmbH ihr Vermögen 
als Gesamtheit mit allen Rechten und Pflichten und unter Ausschluss 
der Abwicklung im Wege der Verschmelzung auf die Städtische 
Heime Gotha gGmbH.

  Die Städtische Heime Gotha gGmbH hält sämtliche Anteile der Heim-
service Gotha GmbH. Die Gewährung neuer Anteile als Gegenleistung 
für die vorstehende Vermögensübertragung ist gesetzlich ausge-
schlossen (§ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Umwandlungsgesetz). Die Über-
tragung des Vermögens der Heimservice Gotha GmbH im Wege der 
Verschmelzung erfolgt daher ohne Gegenleistung.

2. Als Verschmelzungsstichtag wird der 1. Januar 2023 festgelegt.

3.  Die als Anlagen beigefügten Entwürfe des Verschmelzungsvertrages 
nebst Zustimmungserklärung sowie des Gesellschaftervertrages 
sind jeweils Bestandteil dieses Beschlusses.

4.  Dem Verzicht auf die Erstellung eines Verschmelzungsberichts wird 
zugestimmt. 

5.  Dem Verzicht auf die Durchführung einer Verschmelzungsprüfung 
und dem Verzicht auf Erstellung eines Verschmelzungsprüfungsbe-
richts wird ebenfalls zugestimmt. 

6.  Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die notwendigen Verträge 
zum nächstmöglichen Verschmelzungszeitpunkt der beiden Gesell-
schaften zu unterzeichnen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

 B 423/23  Änderung des Beschlusses B 252/21 - Bestellung der Vertreter 
der Stadt Gotha im Stiftungsrat der Stiftung Schloss Friedenstein Gotha
Der Stadtrat der Stadt Gotha beschließt:
Der Punkt 3. des Beschlusses B 252/21 erhält folgende Fassung:
3.  Als Vertreter von Herrn Peter Leisner wird im Falle seiner Verhinde-

rung mit sofortiger Wirkung der Amtsleiter des Rechtsamtes Herr 
Jens Roth bestellt.

Punkt 4. wird neu angefügt:
4.  Die Gründe für die nicht öffentliche Behandlung des Beschlusses 

B 423/23 entfallen nach der Beschlussfassung durch den Stadtrat der 
Stadt Gotha.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Gotha, den 29.06.2023
gez. Kreuch / Oberbürgermeister
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Amtliche Bekanntmachung
über die öffentliche Auslegung des 
Entwurfs des Bebauungsplanes Nr. 33 
„Sondergebiet erneuerbare Energien 
Gleichenstraße“ 
Der Stadtrat der Stadt Gotha hat am 22.06.2023 in öffentlicher Sitzung 
den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 33 „Sondergebiet erneuerbare 
Energien Gleichenstraße“ mit Begründung und Umweltbericht gebilligt 
und die öffentliche Auslegung beschlossen.
Das Plangebiet befindet sich ca. 1,7 km östlich des Stadtzentrums zwi-
schen der Bahntrasse Gotha-Leinefelde und den Gärten westlich der 
Gleichenstraße sowie südlich der Weimarer Straße und nördlich der Salz-
gitterstraße. Es umfasst mit einer Fläche von ca. 3 ha folgende Flurstü-
cke in der Gemarkung Gotha, Flur 39: Flst. 498/5, 498/13, 498/14, 508/57, 
508/58, 508/59, 549/4, 549/5, 549/6, 549/7, 549/8. Der räumliche Gel-
tungsbereich ist aus dem nachfolgenden Übersichtsplan ersichtlich.

Ziel des Bebauungsplanes Nr. 33 „Sondergebiet erneuerbare Energien Glei-
chenstraße“ der Stadt Gotha ist die planungsrechtliche Vorbereitung eines 
Sondergebietes zur Errichtung von baulichen Anlagen für die Erzeugung 
und Gewinnung von erneuerbaren Energien für die Stadtwerke Gotha 
GmbH im Zusammenhang mit dem Ausbau der Fernwärmeversorgung.
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 33 „Sondergebiet erneuerbare 
Energien Gleichenstraße“ mit Begründung und Umweltbericht und den 
der Stadt bereits vorliegenden umweltbezogenen Informationen werden 

vom 31.07.2023 bis einschließlich 01.09.2023

auf der Internetseite der Stadt Gotha unter https://www.gotha.de/aktuelles/
oeffentliche-auslegungen/ zur Einsicht bereitgestellt.
Darüber hinaus liegt der Entwurf des Bebauungsplanes im Stadtentwick-
lungsamt, Neues Rathaus, Ekhofplatz 24, Zi. 307, während der Dienstzeiten

Montag, Dienstag,  von 9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr
Donnerstag von 9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch, Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr

öffentlich aus und kann dort eingesehen werden.

Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen 
schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden. Sie werden im 
Rahmen der Auswertung aller Äußerungen überprüft und fließen dann in 
das weitere Bebauungsplanverfahren ein. Die Entscheidung darüber wird 
durch den Stadtrat im Abwägungsbeschluss getroffen. Da das Ergebnis 
der Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die Angabe der 
Anschrift des Verfassers erforderlich.
Gemäß § 4a Abs. 6 BauGB können nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unbe-
rücksichtigt bleiben, sofern die Stadt deren Inhalt nicht kannte und nicht 
hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebau-
ungsplanes nicht von Bedeutung ist.
Ein späterer Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ge-
gen den Bebauungsplan ist unzulässig, soweit mit ihm nur Einwendun-
gen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen dieser 
Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten 
geltend gemacht werden können.
Zu den wesentlichen bereits vorliegenden umweltbezogenen Informa- 
tionen gehören neben dem Umweltbericht folgende Arten umweltbezo-
gener Informationen:

I. Aus dem Umweltbericht
1. Angaben zum Schutzgut Boden/Fläche
2. Angaben zum Schutzgut Wasser
3. Angaben zum Schutzgut Klima und Luft
4. Angaben zum Schutzgut Tiere und Pflanzen/Biologische Vielfalt
5. Angaben zum Schutzgut Landschaftsbild und Erholungseignung
6. Angaben zum Schutzgut Mensch, menschliche Gesundheit
7. Angaben zum Schutzgut Kultur- und Sachgüter

II. Gutachten zu eventueller Blend- und Sörwirkung
– Dr. Hans Meseberg – LSC Lichttechnik und Straßenausstattung Consult
 Berlin, 01.03.2022

III. Artenschutzfachbeitrag
- Planungsbüro Dr. Weise
 Mühlhausen, Mai 2023

Im Zusammenhang mit dem Datenschutz weist die Stadt Gotha aus-
drücklich darauf hin, dass ein Bebauungsplanverfahren ein öffentliches 
Verfahren ist und daher in der Regel alle dazu eingehenden Stellungnah-
men in öffentlichen Sitzungen beraten und entschieden werden, sofern 
sich nicht aus der Art der Einwände oder der betroffenen Personen aus-
drückliche oder offensichtliche Einschränkungen ergeben. Soll eine Stel-
lungnahme nur anonym behandelt werden, ist dies auf derselben eindeu-
tig zu vermerken.

gez. Kreuch / Oberbürgermeister

Amtliche Bekanntmachung
über die öffentliche Auslegung des 
Entwurfs der 9. Änderung des Flächennut-
zungsplanes für den Bereich „Sondergebiet 
erneuerbare Energien Gleichenstraße“ 
Der Stadtrat der Stadt Gotha hat am 22.06.2023 in öffentlicher Sitzung 
den Entwurf der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich 
„Sondergebiet erneuerbare Energien Gleichenstraße“ beschlossen.
Das Plangebiet befindet sich ca. 1,7 km östlich des Stadtzentrums zwi-
schen der Bahntrasse Gotha-Leinefelde und den Gärten westlich der 
Gleichenstraße sowie südlich der Weimarer Straße und nördlich der 
Salzgitterstraße. Es umfasst mit einer Fläche von ca. 3 ha folgende 
Flurstücke in der Gemarkung Gotha, Flur 39: Flst. 498/5, 498/13, 498/14, 
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508/57, 508/58, 508/59, 549/4, 549/5, 549/6, 549/7, 549/8. Der räum-
liche Geltungsbereich ist aus dem nachfolgenden Übersichtsplan er-
sichtlich.

Der Änderungsbereich der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes ent-
spricht dem Geltungsbereich des Nr. 33 „Sondergebiet erneuerbare Ener-
gien Gleichenstraße“. Dieser Bebauungsplan kann aus den rechtkräftigen 
Flächennutzungsplan nicht entwickelt werden. Aus diesem Grund erfolgt 
parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes die 9. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes mit der Darstellung einer Sonderbaufläche erneu-
erbare Energien.
Ziel der Planung ist es, im Bereich der Sonderbaufläche Anlagen zur 
Nutzung regenerativer Energien zu errichten, um dem Grundsatz einer 
umweltverträglichen Energieversorgung, der Luftreinhaltung sowie dem 
Klimaschutz besser zu entsprechen.
Der Entwurf der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes und die Be-
gründung werden

vom 31.07.2023 bis einschließlich 01.09.2023

auf der Internetseite der Stadt Gotha unter https://www.gotha.de/aktuelles/
oeffentliche-auslegungen/ zur Einsicht bereitgestellt.
Darüber hinaus liegt der Entwurf der 9. Änderung des Flächennutzungs-
planes im Stadtentwicklungsamt, Neues Rathaus, Ekhofplatz 24, Zi. 307, 
während der Dienstzeiten

Montag, Dienstag von 9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr
Donnerstag von 9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch, Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr

öffentlich aus und kann dort eingesehen werden.

Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen 
schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden. Sie werden im 
Rahmen der Auswertung aller Äußerungen überprüft und fließen dann 
in das weitere Planverfahren ein. Die Entscheidung darüber wird durch 
den Stadtrat im Abwägungsbeschluss getroffen. Da das Ergebnis der 

Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die Angabe der An-
schrift des Verfassers erforderlich.
Gemäß § 4a Abs. 6 BauGB können nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über den Flächennutzungsplan 
unberücksichtigt bleiben, sofern die Stadt deren Inhalt nicht kannte und 
nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des 
Flächennutzungsplanes nicht von Bedeutung ist.
Ein späterer Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ge-
gen den Flächennutzungsplan ist unzulässig, soweit mit ihm nur Einwen-
dungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen die-
ser Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten 
geltend gemacht werden können.
Im Zusammenhang mit dem Datenschutz weist die Stadt Gotha aus-
drücklich darauf hin, dass ein Bauleitplanverfahren ein öffentliches Ver-
fahren ist und daher in der Regel alle dazu eingehenden Stellungnahmen 
in öffentlichen Sitzungen beraten und entschieden werden, sofern sich 
nicht aus der Art der Einwände oder der betroffenen Personen ausdrück-
liche oder offensichtliche Einschränkungen ergeben. Soll eine Stellung-
nahme nur anonym behandelt werden, ist dies auf derselben eindeutig 
zu vermerken.

gez. Kreuch / Oberbürgermeister

Öffentliche Mahnung 
Für alle Abgabepflichtigen (Steuer- und Gebührenschuld-
ner), die noch keine schriftlichen Mahnungen erhalten haben, 
mahnt die Stadtkasse der Stadt Gotha gemäß § 33 Abs. 2 Nr. 3 
Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz  
(ThürVwZVG) die zum 01.07.2023 fällig gewesenen, regelmäßig 
wiederkehrenden öffentlich-rechtlichen Abgaben (Steuern und 
Gebühren) an.

Nach Ablauf der gesetzlichen Mahnfrist von einer Woche wird bei 
Nichtzahlung die Zwangsvollstreckung nach den landesrechtlichen 
Vollstreckungsbestimmungen angeordnet.
Beginn der Frist ist das Erscheinungsdatum des Rathauskuriers.

Es wird darauf hingewiesen, dass für bereits fällig gewordene Ab-
gaben Säumniszuschläge zu erheben sind. (nach § 240 Abgaben-
ordnung (AO) bzw. § 15 Abs. Nr. 5 b) bb)Thüringer Kommunalabga-
bengesetz (ThürKAG) i. V. m. § 240 AO).

Die Rückstände sind umgehend an die Stadtverwaltung Gotha 
unter Angabe von Kassenzeichen/Abgabennummer/Steuer-
nummer/Gebührennummer zu zahlen (ohne Angabe ist eine rich-
tige Zuordnung nicht möglich und es kann zu Vollstreckungs-
maßnahmen kommen).

Bankverbindung:
IBAN:  DE94 8205 2020 0750 0450 00
BIC: HELADEF1GTH

gez. Weigelt / Stellv. Abteilungsleiterin Stadtkasse

Einwohnerfragestunde
Gemäß § 4 a der Hauptsatzung der Stadt Gotha ist zu Beginn jeder Sit-
zung des Stadtrates eine Einwohnerfragestunde durchzuführen.
Die nächste Einwohnerfragestunde wird in der Stadtratssitzung am 
14.09.2023 durchgeführt. Anfragen hierzu sind, soweit möglich, schrift-
lich bis zum 24.08.2023 an Stadtverwaltung Gotha, Abt. Stadtratsbüro, 
Hauptmarkt 1, 99867 Gotha oder per E-Mail an stadtratsbuero@gotha.de 
zu senden.

gez. Kreuch / Oberbürgermeister
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sucht zur Verstärkung des Teams zum nächstmöglichen Termin einen

Abteilungsleiter Stadtkasse (m/w/d)
in der Kämmerei der Stadt Gotha.
Die Bewerbungen sind mit Ihren vollständigen Unterlagen bis zum  
18. August 2023 an die Stadtverwaltung Gotha, Personalamt, Post-
fach 10 02 02, 99852 Gotha zu richten. Bei Fragen können Sie sich gerne an 
unsere Abteilung Personalmanagement (Tel.: 0 36 21/2 22-3 16) wenden.

sucht zur Verstärkung des Teams zum nächstmöglichen Termin einen

Gärtner (m/w/d) – Bereich Friedhof
im Gartenamt der Stadt Gotha.
Die Bewerbungen sind mit ihren vollständigen Unterlagen bis zum 
18. August 2023 an die Stadtverwaltung Gotha, Personalamt, Post-
fach 10 02 02, 99852 Gotha zu richten. Bei Fragen können Sie sich gerne 
an unsere Personalabteilung (Tel.: 0 36 21/2 22-3 16) wenden.

sucht zur Verstärkung des Teams ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt 
für die Aufgabe als

Mitarbeiter Jugendarbeit (m/w/d)
im Bildungsamt der Stadt Gotha.
Die Bewerbungen sind mit Ihren vollständigen Unterlagen bis zum 
18. August 2023 an die Stadtverwaltung Gotha, Haupt- und Personal-
amt, Postfach 10 02 02, 99852 Gotha zu richten. Bei Fragen können Sie 
sich gerne an unsere Personalabteilung (Tel.: 0 36 21/2 22-3 10) wenden.

sucht zur Verstärkung des Teams ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt 
für die Aufgabe als

Sachbearbeiter Jugendarbeit (m/w/d)
im Bildungsamt der Stadt Gotha.
Die Bewerbungen sind mit Ihren vollständigen Unterlagen bis zum 
18. August 2023 an die Stadtverwaltung Gotha, Haupt- und Personalamt, 

Postfach 10 02 02, 99852 Gotha zu richten. Bei Fragen können Sie sich 
gerne an unsere Personalabteilung (Tel.: 0 36 21/2 22-3 10) wenden.

sucht zur Verstärkung des Teams ab 01.10.2023 einen

Sachbearbeiter Denkmalschutz (m/w/d)
im Stadtentwicklungsamt der Stadt Gotha.
Die Bewerbungen sind mit ihren vollständigen Unterlagen bis zum  
18. August 2023 an die Stadtverwaltung Gotha, Personalamt, Post-
fach 10 02 02, 99852 Gotha zu richten. Bei Fragen können Sie sich gerne an 
unsere Abteilung Personalmanagement (Tel.: 0 36 21/2 22-3 16) wenden.

sucht zur Verstärkung des Teams ab 01.11.2023 einen

Sachbearbeiter Verkehrstechnik (m/w/d)
im Stadtbauamt der Stadt Gotha.
Die Bewerbungen sind mit ihren vollständigen Unterlagen bis zum  
18. August 2023 an die Stadtverwaltung Gotha, Personalamt, Post-
fach 10 02 02, 99852 Gotha zu richten. Bei Fragen können Sie sich gerne an 
unsere Abteilung Personalmanagement (Tel.: 0 36 21/2 22-3 16) wenden.

sucht zum 1. April 2024 zur Ausbildung im Brandschutzamt einen

Brandoberinspektor-Anwärter (m/w/d) 
im Brandschutzamt der Stadt Gotha.
Die vollständigen Bewerbungsunterlagen sind bis zum 4. Septem- 
ber 2023 an die Stadtverwaltung Gotha, Personalamt, Postfach 10 02 02, 
99852 Gotha zu richten.

Nähere Informationen zu den Stellenausschreibungen erhalten Sie 
auf unserer Internetseite unter www.gotha.de (Ausschreibungen/
Stellenausschreibung).

gez. Kreuch / Oberbürgermeister

Anerkennungspraktikum zur/m Staatlich anerkannten Erzieher/in – Bewerbung für das Jahr 2024 
Der Träger Stadtverwaltung Gotha bietet in den neun kommunalen Kindergärten im Jahr 2024 Praktikumsplätze für Absolventinnen und Absolventen 
zur/m „Staatlich anerkannten Erzieher/in“ für das Berufspraktikum an. Der Zeitraum umfasst den 01.02.bis 31.07.2024. 

WIR FÖRDERN DEN NACHWUCHS! Die Stadt Gotha könnte Ihr zukünftiger Arbeitgeber sein.  Die kommunalen Kindergärten der Stadtverwaltung 
Gotha zeichnen sich durch ihre verschiedenen pädagogischen Konzepte aus. Interessieren Sie sich z. B. für die Fröbel-, Reggio- oder Montessori  
Pädagogik, den situations- oder lebensbezogenen Ansatz oder das Konzept nach Sebastian Kneipp? Möchten Sie im heilpädagogischen Bereich, 
mit den Kleinsten in der Kinderkrippe oder den Kindern im Ü3-Bereich arbeiten? Gemeinsam besprechen wir mit Ihnen, welcher Praktikumsplatz für 
Sie der passende ist. Während des Berufspraktikums werden Sie von einem Praxisanleiter individuell begleitet. HABEN SIE INTERESSE, DANN 
BEWERBEN SIE SICH! Bewerbung mit Lebenslauf, Ausbildungsnachweisen und Praxisbeurteilungen richten Sie bitte bis zum 30.09.2023 an: 
Stadtverwaltung Gotha, Bildungsamt, Kommunale Kindergärten, Frau Gädke, Ekhofplatz 24, 99867 Gotha. Fragen zum Anerkennungspraktikum 
beantwortet Frau Gädke, Sachbearbeiterin für kommunale Kindergärten, unter der Telefonnummer: 0 36 21/2 22-1 53. Nähere Informationen zu den 
Kindergärten und ihren pädagogischen Konzeptionen finden Sie auf der Homepage der Stadt Gotha: www.gotha.de.

sucht zur Verstärkung des Teams ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt für die Aufgabe als

Abteilungsleiter/in Stadtbibliothek (m/w/d)

Die Stadtbibliothek „Heinrich Heine“ ist ein bedeutender Lern- und Begegnungsort in der Mitte der Stadt Gotha. Neben einem breiten bibliothe-
karischen Bestand findet man in der Bibliothek umfangreiche Veranstaltungsangebote für ganz verschiedene Zielgruppen. Die erfolgreiche Ent-
wicklung spiegelt sich u. a. in den erworbenen Preisen wider: Außergewöhnliche Vorlesestadt 2017, Thüringer Bibliothekspreis 2019, Bibliothek des 
Jahres 2020 in kleinen Kommunen und Regionen und Westthüringer Initiativpreis 2021.
Zur Fortführung bisheriger Angebote und zur Weiterentwicklung der Stadtbibliothek „Heinrich Heine“ sucht die Stadt Gotha eine/n aufgeschlossene/n, 
kreative/n und verantwortungsvolle/n Abteilungsleiter/in Stadtbibliothek (m/w/d) mit Herz für die Residenzstadt Gotha.
Die Bewerbungen sind mit Ihren vollständigen Unterlagen bis zum 18. August 2023 an die Stadtverwaltung Gotha, Haupt- und Personalamt, Post-
fach 10 02 02, 99852 Gotha zu richten. Bei Fragen können Sie sich gerne an unsere Personalabteilung (Tel.: 0 36 21/2 22-3 10) wenden.
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Nichtamtlicher Teil

Einladung zur Einwohnerversammlung
im Ortsteil Gotha Uelleben
Die nächste Einwohnerversammlung gemäß §15 Absatz 1 Thüringer 
Kommunalordnung in Verbindung mit § 4 der Hauptsatzung der Stadt 
Gotha findet im Ortsteil Gotha Uelleben zu nachfolgendem Termin statt:

Ortsteil Gotha Uelleben, Donnerstag, den 31.08.2023, 18 Uhr 
im Dorfgemeinschaftshaus

Tagesordnung:

1.  Information des Oberbürgermeisters über Stadtangelegenheiten, 
insbesondere Angelegenheiten den Ortsteil betreffend

2.  Beantwortung von Anfragen Gothaer Bürgerinnen und Bürger

Einwohner des Ortsteils können Anfragen bis spätestens Freitag, den 
18.08.2023 schriftlich bei der Stadtverwaltung Gotha, Büro des Oberbür-
germeisters, Abt. 012, Hauptmarkt 1, Rathaus, 99867 Gotha einreichen. 

  Anfragen können auch per E-Mail an g.roth@gotha.de oder per Fax 
an 0 36 21/2 22-4 09 gesandt werden.

Sprechzeiten der 
Schiedsstellen
Montag, 31.07.2023, 17:00 – 18:00 Uhr
Die Sprechstunde findet zur angege-
ben Uhrzeit im Tivoli 3 statt. Termine 
außerhalb der Sprechzeiten können un-
ter der Telefon-Nr. 0 36 21/7 35 61 36 ver-
einbart werden. Der Schriftverkehr mit 
den Schiedsstellen kann nur unter der 
Anschrift des Sitzes der Schiedsstellen 
99867 Gotha, Tivoli 3 erfolgen.

Unterstützerinnen & Unterstützer für die
„Bienenfreundliche Stadt Gotha“ gesucht
Um weitere Rasenflächen mit Frühblühern 
umzugestalten, benötigt die Stadtverwaltung 
Gotha auch weiterhin Ihre Unterstützung. Die 
Bereitschaft von den Gothaer Bürgerinnen und 
Bürgern für ein bürgerschaftliches Engage-
ment im Natur- und Umweltschutz ist hoch, es 
werden schon zahlreiche Projekte durch Spen-
den mit getragen. Wir möchten Sie bitten auch 
weiterhin für das Projekt „Bienenfreundliche 
Stadt Gotha“ zu spenden.

Spenden können auf das folgende Konto der 
Stadtverwaltung überwiesen werden.
Bankverbindung: Kreissparkasse Gotha;
BIC: HELADEF1GTH;
IBAN: DE91 8205 2020 0750 1001 50
Zahlungsgrund:
Spende Bienenfreundliches Gotha VW 249
Bitte geben Sie Ihre Adresse bei der Überwei-
sung mit, an wenn Sie eine Spendenquittung 
benötigen.

Ausschreibung: Der Gothaer Fassadenpreis 2023 
VR Bank Westthüringen überreicht Plaketten
Die Stadtverwaltung schreibt in diesem Jahr 
wieder den „Gothaer Fassadenpreis“ aus, der 
zum elften Mal ausgereicht wird. Mit diesem 
Preis soll auf besonders gute gestalterische 
und handwerkliche Qualität bei der Sanierung 
von Altbaufassaden, aber auch bei Neubauten, 
aufmerksam gemacht werden. Der außeror-
dentliche Einsatz von Bauherren, Architekten 
und Handwerksfirmen erfährt damit eine be-
sondere Würdigung. Der Betrachter kann sei-
nen ästhetischen Blick schärfen. 
Die VR Bank Westthüringen spendete 3.500 € 
für die Herstellung der Plaketten, die den Preis-
trägern zur Anbringung an ihr Haus überreicht 
werden.

Teilnahmeberechtigung
Zur Teilnahme am Wettbewerb sind private 
Bauherren berechtigt. Es können auch von inte-
ressierten Bürgern und Fachleuten Vorschläge 
eingereicht werden. Die Objekte müssen zwi-
schen 2021 und 2023 realisiert worden sein.

Bewertung
Bewertet werden die gestalterische Leistung, 
der ästhetische Anspruch, die handwerkliche 
Qualität und bei Altbaufassaden, insbesondere 
der Umgang mit dem historischen Bestand. Be-
urteilt wird auch der Gesamteindruck des Ob-
jektes mit Einfriedungen, Eingängen, Vorgärten 
oder Hofbereichen.

Bewerbungsunterlagen
Die Bewerbungsunterlagen müssen folgende 
Angaben enthalten:
1.) Adresse des Gebäudes und des Bauherrn
2.)  Angaben zum Gebäude (Nutzung, Bauart, 

Baujahr)
3.) Dauer der Sanierung oder Bauzeit
4.) Architekt, Bauleiter, Handwerksbetriebe
5.) Fotos zum Gebäude (Mindestgröße 13 x 18)
6.)  Bekenntnisschreiben: „Hiermit erkenne ich 

die Wettbewerbsbedingungen und die Ent-
scheidung der Jury an.“

7.) Ort, Datum, Unterschrift

Abgabetermin
Die Bewerbungsunterlagen sind bis Montag, 
den 4. September 2023 in einem verschlos-
senen Umschlag beim Stadtentwicklungsamt 
Gotha, Ekhofplatz 24, Zimmer 307 abzuge-
ben oder mit der Post an die Stadtverwaltung 
Gotha, Stadtentwicklungsamt, Hauptmarkt 1, 
99867 Gotha zu senden. Alternativ können 
die Unterlagen auch in digitaler Form an  
die E-Mail: stadtentwicklungsamt@gotha.de 
unter dem Betreff „Fassadenpreis 2023“ ge-
schickt werden. 

Die Preisträger des „Gothaer Fassadenpreises“ 
werden im Oktober 2023 vom Oberbürger-
meister, Knut Kreuch, und der Jury öffentlich 
vorgestellt sowie mit den Plaketten ausge-
zeichnet.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Bürgersprechstunde des Oberbürgermeisters 
Am Donnerstag, dem 24. August 2023, von 
13:00 bis 17:30 Uhr, bietet Oberbürgermeister 
Knut Kreuch die nächste Bürgersprechstunde 
im Büro des Oberbürgermeisters, im Rathaus 

am Hauptmarkt an. Alle Gothaer Bürgerinnen 
und Bürger, die an diesem Tag mit dem Ober-
bürgermeister sprechen möchten, sind herz-
lich eingeladen. Anmeldungen nimmt Frau 

Danz unter der Tel.: 0 36 21/22 2-2 78 oder per 
E-Mail: y.danz@gotha.de entgegen. Ohne vor-
heriger Anmeldung ist der Besuch der Bürger-
sprechstunde nicht möglich.
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KJZ Big Palais Tel. 03621/73 71 80 | KJT Zelle Tel. 03621/70 85 04 | KJT „Anger“ Sundhausen Tel. 03621/75 87 47

01.08. – 
02.08.

  10 Uhr Stadtbibliothek RoboThek Entdecke die Welt der 
Roboter. Roboterarme programmieren wie ein Profi. 
Ab 13 J., Anmeldung bis 24.07. unter robothek@gotha.de

DI 01.08.  14 Uhr KJT Zelle Bastelangebot – Traumfänger TG: 0,50 €
DI 01.08.   9 Uhr KJT „Anger“ Sundhausen Tagesausflug ins 

Schwimmbad Finsterbergen. TG: 5 €
MI 02.08.  15 Uhr KJT Zelle Spielmobil
DO 03.08.   9 Uhr KJT „Anger“ Sundhausen Fahrradtour zum Tierpark. 

TG: 3 €
DO 03.08.   KJZ Big Palais Tagesausflug in den Freizeitpark Belantis 

nach Leipzig. TG: 25 €
FR 04.08.   11 Uhr KJT „Anger“ Sundhausen Fahrradtour zum Südbad. 

TG: 3 €
FR 04.08.  14 Uhr KJT Zelle Backstube - Waffeln, TG: 0,50 €
SA 05.08.   11 Uhr KJT „Anger“ Sundhausen Wir radeln zum Spielplatz 

nach Boilstädt.
07.08. – 
11.08.

 11 Uhr KJZ Big Palais Treffen an Krollis bunter Bude. 

MO 07.08.  14 Uhr KJT Zelle Bastelangebot - bunte Quallen
DI 08.08.   10 Uhr KJT „Anger“ Sundhausen Bogenschießen und andere 

Sportarten im Stadion. 
08.08. & 
09.08.

 10 Uhr Stadtbibliothek Robothek & Stiftung Schloss Frieden-
stein: 3D-Druck meets Friedenstein-Wunderkammer. Ab 
12 J., Anmeldung bis 24.07. unter robothek@gotha.de

DI 08.08.  14 Uhr KJT Zelle Graffiti - Projekt mit Fex
MI 09.08.  15 Uhr KJT Zelle Spielmobil
D0 10.08.   11 Uhr KJT „Anger“ Sundhausen Besuch der Skaterbahn 

beim KJT Zelle.
D0 10.08.  16 Uhr KJZ Big Palais Spielmobil
FR 11.08.   11 Uhr KJT Zelle elektronische Schnipseljagd - Krahnberg, 

TG: 1,00 €
11.08. – 
12.08.

 16 Uhr KJT „Anger“ Sundhausen Eröffnung der Leseecke mit 
einer Lesenacht. TG: 5 €

MO 14.08.   10 Uhr Stadtbibliothek RoboThek MINT-Exkursion im Park. 
Ab 10 J., Anmeldung bis 24.07.2023 unter 
robothek@gotha.de

14.08. – 
18.08.

 11 Uhr KJZ Big Palais Treffen an Krollis bunter Bude. 

MO 14.08.  14 Uhr KJT Zelle Obstspieße TG: 0,50 €
DI 15.08.   10 Uhr Stadtbibliothek RoboThek First LEGO League 

Explore Schnupperworkshop: bauen und programmieren 
mit LEGO WeDo. Ab 8 J., Anmeldung bis 24.07. unter 
robothek@gotha.de

DI 15.08.  14 Uhr KJT Zelle Bastelangebot - bunte Fächer TG: 0,50 €
DI 15.08.   9:30 Uhr KJT „Anger“ Sundhausen Erlebnistag in Fried-

richroda. TG: 5 €
MI 16.08.  15 Uhr KJT Zelle Spielmobil
MI 16.08.   9 Uhr KJT „Anger“ Sundhausen Besuch im Gothaer Schloss 

- zum Thema Zauberflöte von W. A. Mozart. TG: 2 €
DO 17.08.   10 Uhr Stadtbibliothek RoboThek Trickfilm-Workshop. Ab 

10 J., Anmeldung bis 24.07. unter robothek@gotha.de
DO 17.08.   13 Uhr Stadtbibliothek Gotha Switch Dance Battle. Ab 6 J.
DO 17.08.  14 Uhr KJT Zelle Graffitispaß für Kids
DO 17.08.  15 Uhr KJZ Big Palais Spielmobil
DO 17.08.   9 Uhr KJT „Anger“ Sundhausen Besuch der EGA in Erfurt. 

TG: 5 €
FR 18.08.   12 Uhr KJT „Anger“ Sundhausen Geburtstagsveranstaltung 

in und am KJT!
SA 19.08.  14 Uhr KJT „Anger“ Sundhausen Schatzsuche in Sundhausen
MI 23.08.  15 Uhr KJT „Anger“ Sundhausen Kegeln für Kinder
MI 23.08.  15 Uhr KJT Zelle Spielmobil
MI 23.08.  16 Uhr KJT „Anger“ Sundhausen Schach für Groß und Klein
DO 24.08.  14 Uhr KJT „Anger“ Sundhausen Der Hort kommt zu Besuch
FR 25.08.  13 Uhr KJT Zelle Funfreitag - Spielen, Kochen, Allerlei
DI 29.08.  15 Uhr KJT Zelle Kinderclub - Basteln für Groß und Klein
MI 30.08.  15 Uhr KJT „Anger“ Sundhausen Kegeln für Kinder
MI 30.08.  15 Uhr KJT Zelle Spielmobil
MI 30.08.  16 Uhr KJT „Anger“ Sundhausen Schach für Groß und Klein
DO 31.08.  14 Uhr KJT „Anger“ Sundhausen Der Hort kommt zu Besuch

Alle ausführlichen Info's sind unter den jeweiligen Einrichtungen ein-
sehbar.

Städtische Kinder- und Jugendarbeit Angebote & Veranstaltungen

Seniorenbeirat
Die nächste Sprechstunde des Seniorenbeirates 
findet am Mittwoch, dem 02.08.2023, 13:30 Uhr, 
im Rathaus auf dem Hauptmarkt statt.

Glückwünsche
Der Oberbürgermeister 
gratuliert allen 
3.920 Gothaerinnen 
und Gothaern, die im 
Juli Geburtstag haben!

Informationen:
Es sind noch Restkarten zur 16. Senioren-
akademie 2023/2024 erhältlich.
Bitte Termin 12.09. – 17.09. „Bewegte Woche 
50+“  vormerken.

  Nähere Informationen über 
Stadtverwaltung Gotha, Frau Roth, 
Tel. 0 36 21/2 22-2 39

Comedy-Abend mit Michael Hatzius
Noch Restkarten für Tierpark-Veranstaltung erhältlich
Am Samstag, dem 12. August, um 19 Uhr, war-
tet der Kulturgarten des Tierpark Gotha mit 
einem Comedy-Abend  der Extraklasse auf. 
Unterhaltungs-Multitalent Fil wird zeigen: „Die 
Expertise war bedeutend höher“. Singend und 
sprechend beantwortet er die großen Fragen 
unserer Zeit mit mindestens einem Augen-
zwinkern. Direkt im Anschluss involvieren der 

preisgekrönte Puppenspieler Michael Hatzius 
featuring „Die Echse“ das Publikum in ihr „Echs- 
periment“. Mit viel Leidenschaft zur Improvi-
sation versprechen sie ein garantiert einzigar-
tiges Programm.

  Alle Infos stehen unter:
 www.tierpark-konzerte.de zur Verfügung

Bürgerbefragung zum Stadtgrün
Klimanagepasste Grünanlagen in Gotha – Machen Sie mit!

Um die öffentlichen 
Grün- und Freiräume in 
Gotha weiterzuentwi-
ckeln und das Gothaer 

Stadtgrün an den Klimawandel anzupas-
sen, haben schon viele BürgerInnen unter  
https://pubinplan.th-deg.de/gotha die on-
line-Funktion zur Bürgerbefragung genutzt. 
Weiterhin können Sie bis zum 30. September 

2023 online Ihre verorteten Hinweise auf der 
digitalen Karte abgeben.
Am 7. Juli 2023 konnte man mit den Mitarbei-
terInnen des Gartenamtes auf dem Neumarkt 
persönlich ins Gespräch kommen. Der nächste 
Termin dafür ist am 1. September 2023, von 8 bis 
20 Uhr, auf dem Neumarkt geplant. 

  Bringen Sie sich für Ihr grünes 
Gotha ein! 



SOMMERFERIEN
FRIEDENSTEIN

SCHLOSSauf

in Gotha

06.07.– 18.08.2023

Hier  ndest du 
das gesamte 
  Programm
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I M P R E S S U M
Die nächste Stadtratssitzung
findet am Donnerstag, dem 14. September 2023,  
um 17:00 Uhr in der Stadthalle Gotha statt. 
Alle Gothaer Bürgerinnen und Bürger sind hierzu 
eingeladen.

  Tagesordnung unter www.gotha.de

Die nächste Ausgabe 
des Rathaus-Kuriers
erscheint voraussichtlich am 17. August 2023
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